- 2 -

Jagdscheine

Die UJB stellt Jagdscheine aus für ein, zwei oder drei Jahre oder als Tagesjagdschein mit einer Gültigkeitsdauer von 14 Tagen.

Voraussetzung für die Ausstellung des ersten Jagdscheines ist die Vorlage eines amtliches Prüfungszeugnisses. Des weiteren muss eine Haftpflicht-Versicherungsbescheinigung vorgelegt werden, die für die Dauer der Ausstellung des Jagdscheines Gültigkeit hat. Außerdem ist ein Passfoto mitzubringen. Jugendjagdscheine werden für Jugendliche ausgestellt, die eine Jägerprüfung abgelegt haben, aber noch nicht 18 Jahre alt sind.

Gebühren

Jagdschein für ein Jahr:  60,-- €
Jagdschein für zwei Jahre: 105,-- €
Jagdschein für drei Jahre: 150,-- €
Tagesjagdschein (14 Tage Dauer)  17,50 €

Jagdscheine für Jugendliche:

Jagdschein für ein Jahr: 30,-- €
Jagdschein für zwei Jahre: 52,50 €
Jagdschein für drei Jahre: 75,-- €
Tagesjagdschein (14 Tage Dauer) 17,50 €

Hinweis:

Im Gegensatz zu einigen anderen Bundesländern werden Waffenbesitzkarten in Nordrhein Westfalen bei den örtlichen Polizeidienststellen geführt (Tel. 0214 / 355-0). 
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